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Griffige Kriterien für den Zusammenschluss von Kleinstkirchgemeinden 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, Artikel 4i Absatz 1 des Gemeindegesetzes mit griffigen Kriterien 
dahingehend zu erweitern, dass der Grosse Rat kleinen Kirchgemeinden mit unwirtschaftlicher 
Pfarrversorgung die Stellen für die Pfarrversorgung kürzen kann, wenn sie eine Fusion ablehnen. 
Begründung: 
Es gibt heute immer noch 189 reformierte Kirchgemeinden mit durchschnittlich 3151 (Stand 2010) 
und 3062 (Stand 2012) Kirchenangehörigen. Dies bedeutet, dass die reformierte Landeskirche in 
nur zwei Jahren 16 802 (~ 3 %) Kirchenaustritte verzeichnen musste. Bei der Betrachtung von 
standardisierten Pfarrstellen gibt es über 10 Kirchgemeinden, die weniger als 800 reformierte Ange-
hörige pro 100-Prozent-Pfarrstelle haben. Dabei fällt auf, dass es im Berner Jura vier solche Kirch-
gemeinden hat und im Berner Oberland deren zwei. Die übrigen Wahlbezirke (ausser Thun, Bern 
und Emmental) haben je eine solche Kleinstkirchgemeinde. Setzt man das Kriterium bei 1000 Kir-
chenangehörigen pro 100-Prozent-Pfarrstelle an, gibt es bereits 33 solche Kleinstkirchgemeinden. 
Diese massive Überdotierung könnte mit Fusionen reduziert werden.  
Leider gibt es im Gemeindegesetz, das gemäss Artikel 2 auch für die Kirchgemeinden Gültigkeit 
hat, keine griffigen Kriterien.  
Die Kriterien, die für politische Gemeinden Anwendung finden, machen wenig Sinn für die Kirchge-
meinden. So entfaltet namentlich die Anknüpfung an einen Bilanzfehlbetrag für Kleinstkirchgemein-
den solange keinen Druck, als die grössten Ausgaben, also die Personalausgaben für Pfarrperso-
nen, nicht durch die Kirchgemeinde selbst übernommen werden müssen. Deshalb sind die Anreize 
zu einer Fusion von Kleinstkirchgemeinden minimal, auch wenn sie eine kritische Grösse bereits 
massiv unterschritten haben. Im Gegenteil, es gibt etliche Gemeinden, die in den letzten Jahren 
zwar politisch fusioniert haben, aber immer noch getrennte Kirchgemeinden besitzen.  
Zudem fehlt offensichtlich die Einsicht bei der reformierten Kirche, in Kleinstkirchgemeinden die 
Anstellungsprozente nach unten anzupassen, sobald die Anzahl Kirchenangehörige unter eine ent-
sprechende Grenze fällt. Für die Kirchgemeinde Cortébert-Corgémont zum Beispiel, die nur noch 
knapp 1000 Kirchenangehörige hat, ist für 2015 weiterhin eine 100-Prozent-Stelle ausgeschrieben, 
obwohl sie nur noch 80 Prozent zugute hätte. Dasselbe gilt für weitere Stellenausschreibungen in 
jüngster Zeit. Die Kriterien im Gemeindegesetz müssen deshalb so angepasst werden, dass bei 
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entsprechender Unterschreitung einer gewissen Mindestgrösse oder wenn die Gemeinden politisch 
fusionieren, auch die Kirchgemeinden zu einer Fusion gezwungen werden können.  
Es wird Dringlichkeit verlangt. 
Begründung: Die Sparmassnahmen zwingen uns zu haushälterischem Umgang mit unseren Finan-
zen. Deshalb muss die Regierung möglichst schnell ein griffiges Werkzeug haben, auch bei den 
Kleinstkirchgemeinden Fusionen herbeizuführen. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Die Motionärin verlangt eine Änderung von Artikel 4i Absatz 1 des Gemeindegesetzes: Unterschrei-
ten Kirchgemeinden eine gewisse Mindestgrösse oder fusionieren die entsprechenden Einwohner-
gemeinden, sollen die Pfarrstellen gekürzt oder die Kirchgemeinden gegen ihren Willen fusioniert 
werden. 
Im Rahmen seiner Beratungen zur Aufgaben- und Strukturprüfung 2014 nahm der Regierungsrat in 
Aussicht, das Verhältnis zwischen Kirche und Staat im Kanton Bern in einem ausführlichen Bericht 
zu erörtern. Insbesondere sollen dabei die finanziellen, rechtlichen, politischen und die kirchlichen 
Konsequenzen genau untersucht werden, die sich aus einer Änderung der Finanzierungsgrundla-
gen und aus der Änderung des Verhältnisses zwischen Kirchen und Staat ergeben. Der Grosse Rat 
hat dieses Vorgehen mit einer Planungserklärung unterstützt. 
Der Regierungsrat wird den Bericht für die Septembersession 2015 traktandieren. Vorgängig wer-
den die Synoden der beiden grossen Landeskirchen dazu Stellung nehmen können. Sowohl eine 
Annahme wie auch eine Ablehnung der Motion würden dieser breiten und öffentlichen Debatte vor-
greifen. Der Regierungsrat ist daher bereit, die Motion als Postulat entgegen zu nehmen. Im Übri-
gen möchte der Regierungsrat auf zwei Aspekte hinweisen: 
Erstens sind der Regierungsrat und die Landeskirchen zurzeit daran, neue Kriterien für die Zuord-
nung der Pfarrstellen auf die Kirchgemeinden zu erarbeiten. Diese sollen bei der evangelisch-
reformierten Landeskirche so ausgestaltet werden, dass grosse Kirchgemeinden bei der Zuteilung 
der Pfarrstellen künftig keinen Malus mehr hinnehmen müssen. So soll vermieden werden, dass 
sich ein Zusammenschluss von Kirchgemeinden nachteilig auf die Pfarrstellendotierung auswirkt. 
Darüber hinaus ist eine Reduktion des Minimalanspruchs auf 50 Stellenprozente geplant.  
Zweitens greift die Forderung der Motionärin in die Bestandesgarantie der Kirchgemeinden ein. 
Zwar kann der Grosse Rat den Zusammenschluss von Gemeinden gegen ihren Willen anordnen, 
wenn es überwiegende kommunale, regionale oder kantonale Interessen erfordern1. Eine Mindest-
grösse ist für das gedeihliche Funktionieren einer Kirchgemeinde indes nicht zwingend erforderlich. 
Das Anliegen der Motionärin wäre deshalb wohl nur mit einer erneuten Verfassungsrevision um-
setzbar. Im Übrigen könnte die vorgeschlagene Koppelung freiwillige Fusionen von politischen Ge-
meinden gefährden. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme als Postulat 
 
 
Präsidentin. Nous passons donc à l’objet 39. Il s’agit d’une motion de Mme Schöni-Affolter, qui est 
adoptée par le Conseil-exécutif en tant que postulat, Fusion des petites paroisses: définition de cri-
tères pertinents. Vous avez la parole, Mme Schöni-Affolter. Il faut vous annoncer. Je demanderais 
aux porte-parole de groupes de s’annoncer. 
 
Franziska Schöni-Affolter, Bremgarten (glp). Bei meiner Motion geht es um einen grundsätzli-
chen Anspruch auf Gerechtigkeit für die Gemeinden. Gemäss Verfassung gibt es politische Ge-
meinden und Kirchgemeinden. Bei letzteren besteht Nachholbedarf. Bei den politischen Gemeinden 
haben wir im Jahr 2012 mit der Revision des Gemeindegesetzes die Schrauben angezogen, um 
Fusionen im schlimmsten Fall erzwingen zu können. Dies geschieht dann, wenn eine Gemeinde 
nicht mehr selbständig funktioniert. Die Kriterien sind im Artikel 4i Absatz 1 des Gemeindegesetzes 
klar aufgeführt. Leider fehlen diese Kriterien für die Kirchgemeinden. Kriterien, die für die politischen 
Gemeinden Sinn machen, machen offenbar für Kirchgemeinden keinen Sinn. Es soll mir einmal 
jemand sagen, wie eine Anknüpfung an den Bilanzfehlbetrag für eine Kleinst-Kirchgemeinde zur 
Anwendung kommen soll, wenn sie den grössten Ausgabeposten nicht selber finanzieren muss? 
Der grösste Ausgabenposten, die Pfarrerlöhne, wird vom Kanton finanziert. Genau dies ist der 
                                                
1
 Art. 108 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern (BSG 101.1). 
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Grund, warum Kleinstkirchgemeinden nicht fusionieren: Sie haben keinen Anreiz, dies zu tun, ob-
wohl die vernünftige Grösse teilweise massiv unterschritten wird. Ich habe den Eindruck, dass wir 
hier Kriterien festlegen sollten, damit auch Kirchgemeinden einen Anreiz haben, zu fusionieren. Die 
Situation wird besonders seltsam, wenn auf der einen Seite die politischen Gemeinden fusionieren, 
doch die Kirchgemeinden separiert bleiben. 
Hierzu ein konkretes Beispiel: Gadmen ist eine kleine Gemeinde im Berner Oberland. Im Jahr 2014 
lebten dort 166 Kirchenmitglieder. Vor zwei Jahren waren es noch 181. Somit hatte die Kirchge-
meinde in dieser Zeit einen rund zehnprozentigen Mitgliederverlust erlitten. Die Nachbarsgemeinde 
Innertkirchen hat leider auch in den letzten zwei Jahren einen Verlust von rund zehn Prozent hin-
nehmen müssen. Die beiden politischen Gemeinden haben fusioniert und dafür eine halbe Million 
Franken erhalten. Leider zeigen jedoch die Kirchgemeinden kein Interesse. Diese Situation empfin-
de ich als prekär. Die 166 Kirchenmitglieder in Gadmen haben immer noch 60 Prozent einer Pfarr-
stelle. In Innertkirchen haben die 600 Mitglieder eine 80-Prozent-Stelle. Ich könnte Ihnen noch etwa 
40–50 extremere Beispiele aufzählen. Wir haben keine Handhabe, um diese Kirchgemeinden mehr 
oder weniger zu einer Fusion zu zwingen, wenn sie nicht mehr selbständig existieren können. 
Herr Regierungsrat, ich muss sagen, dass ich Ihre Antwort als ziemlich enttäuschend empfinde. Die 
Regierung schreibt in ihrer Antwort, dass es jetzt, mit der neuen Verordnung, viel besser werde. 
Nein, das stimmt nicht. Im Gegenteil: Für ganz kleine Kirchgemeinden gibt es mit der neuen Ver-
ordnung noch weniger Anreize, zu fusionieren. Gadmen zum Beispiel hätte, wenn man nur die Kir-
chenmitglieder in Betracht zöge, ein Recht auf 7 Prozent einer Pfarrstelle. Mit der neuen Verord-
nung wird diese Stelle aufgeplustert. Es heisst, in dieser Gemeinde stehe ja noch eine Kirche, und 
für diese Kirche gibt es weitere 25 Stellenprozente. Weil das Gebiet weitläufig ist, fügt man noch-
mals 15 Prozent hinzu. So kommt man auf rund 50 Prozent. Sie sehen, wie pervers das Ganze ist. 
Ich gebe zu, dass diese Kirchen auch ab und zu jemanden brauchen, der sie abstaubt, wenn sie 
nicht gebraucht werden. Diese Regelung ist kein Anreiz für eine Gemeinde, eine Fusion vorzuneh-
men. 
Das zweite Argument der Regierung, dass eine Mindestgrösse für das gedeihliche Funktionieren 
einer Kirchgemeinde nicht zwingend sei, stimmt auch nicht. 25 Prozent der Pfarrstelle gibt es nur, 
weil eine Kirche dort steht, aber nicht wegen der Kirchenmitglieder. Hier kann etwas nicht stimmen. 
Ich möchte dazu beitragen, dass man Fusionen auch bei Kirchgemeinden erzwingen kann. 
 
Philippe Messerli, Nidau (EVP). Die EVP lehnt die Forderung der Motionärin ab, dass der Grosse 
Rat kleinen Pfarrgemeinden mit unwirtschaftlicher Pfarrversorgung Pfarrstellen kürzen kann, wenn 
diese eine Fusion ablehnen. Dass sich die Kirche bewegen und einen Beitrag zu den Sparmass-
nahmen leisten muss, ist für uns unbestritten. Der Bericht zum Verhältnis von Kirche und Staat, der 
unter anderem finanzielle, rechtliche, politische und kirchliche Aspekte untersucht, wird noch in die-
sem Jahr dem Grossen Rat vorgelegt. Es ist deshalb aus der Sicht der EVP-Fraktion nicht sinnvoll, 
dieser öffentlichen Grundsatzdebatte schon jetzt mit Vorstössen zu Detailfragen vorzugreifen. Es 
kommt hinzu, dass wir den Ansatz der Motionärin grundsätzlich als falsch erachten. Es macht kei-
nen Sinn, dass der Kanton derart stark in die interne Organisation der reformierten Landeskirche 
eingreift. Vielmehr bevorzugt die EVP ein Modell, in dem der Kanton nur die Gesamtzahl der Stel-
lenprozente definiert. Der Kanton soll die interne Verteilung auf die einzelnen Kirchgemeinden so-
wie allfällige Strukturanpassungen und Fusionen der Kirche selber überlassen. Um die Stellenpro-
zente einer Kirchgemeinde zu bestimmen, gilt es nicht zwingend nur die Grösse der Gemeinde zu 
berücksichtigen. Es gibt auch andere Kriterien, wie zum Beispiel die Anzahl Kirchtürme, die geogra-
fische Lage, die Bevölkerungsdichte sowie weitere kircheninterne oder regionsspezifische Überle-
gungen mit einzubeziehen und zu gewichten. Eine Fusion von Kirchgemeinden, wie sie die Motio-
närin erzwingen will, ist nicht in jedem Fall zielführend. Vorstellbar sind auch andere Zusammenar-
beitsformen, welche die Struktur kleiner Kirchgemeinden verbessern könnten. Wir denken zum Bei-
spiel an eine verstärkte Zusammenarbeit mit Freikirchen oder anderen Organisationen. 
Die EVP-Fraktion lehnt diesen Vorstoss auch in Form eines Postulats ab. Wir sind wie gesagt nicht 
dagegen, dass sich die Kirche stärker bewegt und ihre Strukturen hinterfragt und anpasst. Aber 
überlassen wir doch der Kirche selber den Entscheid, wie sie sich intern organisieren will. Die Be-
stimmung der Gesamtzahl der Stellenprozente durch den Kanton gibt aus unserer Sicht den nötigen 
Gesamtrahmen genügend vor. 
 
Anita Luginbühl, Krattigen (BDP). Die Themen «Kirchgemeinden, Pfarrstellen und Pfarrerlöhne» 
sowie das Verhältnis zwischen Kirche und Staat begleiten uns schon seit einiger Zeit. Im Rat sind 
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sie mittlerweile eine Art Dauerbrenner geworden. Bei der Gesetzesarbeit zur Lockerung der Be-
standesgarantie für Gemeinden und der Anpassung des Gemeindegesetzes haben sich Vertreter 
der politischen Gemeinden, der Burgergemeinden und der Kirchgemeinden immer wieder getroffen 
und über mögliche Fusionen innerhalb derselben Gemeindestufe beraten. Die Vertreter der Kirch-
gemeinden haben sich dabei immer sehr offen gezeigt und sich auch zu Fusionen positiv geäussert. 
Es ist auch richtig, dass sich seitens der politischen Gemeinden bezüglich Fusionen viel mehr be-
wegt hat seit der Abstimmung im Jahr 2012, als bei den Kirchgemeinden. Dass es seitens des Kan-
tons zu Zwangsfusionen von Gemeinden kam, wie es die Anpassung des Gemeindegesetzes neu 
zulassen würde, ist mir nicht bekannt. Die Fusionen werden grossmehrheitlich immer noch von un-
ten nach oben aufgegleist, sprich: Gemeinden diskutieren Fusionen auch ohne grossen Druck 
durch den Kanton, ohne wiederholten Bilanzfehlbetrag und nicht in Folge von Vakanzen bei wichti-
gen Verwaltungsstellen oder fehlenden Behördenmitgliedern. Die Gemeinden wollen fusionieren, 
weil sie sich eine Verbesserung der allgemeinen Lage erhoffen. Diese Verbesserung wollen sie 
aktiv durch eine Fusion herbeiführen. 
Von Fusionen zwischen Kirchgemeinden haben wir tatsächlich wenig bis nichts gehört. Es ist bei 
den positiven Absichten aus den genannten Gesprächen geblieben. Zu meinen, in den Kirchge-
meinden geschehe seit der Abstimmung im Jahr 2012 gar nichts, ist trotzdem falsch. Die ASP-
Massnahme aus dem Jahr 2013 ist uns noch präsent. Wir haben beschlossen, Pfarrstellen zu strei-
chen. Wir wissen auch, dass sich diese Stellenreduktion nicht in der von uns gewünschten Zeit rea-
lisieren lässt, und dass sie sich aufgrund der Anstellungsbedingungen der Pfarrer um zirka zwei 
Jahre verschiebt. Weiter haben wir ebenfalls im Rahmen der ASP für das Jahr 2015 vom Regie-
rungsrat einen ausführlichen Bericht über das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Aussicht ge-
stellt bekommen. Diesen Bericht erwarten wir im September 2015. Jetzt via Motion eine Gesetzes-
revision des Artikels 4i des Gemeindegesetzes, nämlich die Voraussetzung für die Anordnung von 
Gemeindezusammenschlüssen durch den Grossen Rat, explizit auch für Kleinst-Kirchgemeinden zu 
verlangen, lehnen wir zum heutigen Zeitpunkt ab. Es würde auch bedeuten, dass wir möglicherwei-
se eine Volksabstimmung auslösen, weil es dazu eine Verfassungsänderung bräuchte. Wir würden 
dies tun, ohne den Bericht des Regierungsrats zu kennen, der diesen Herbst publiziert wird. Haben 
wir doch die nötige Geduld, um den Bericht abzuwarten, der im Herbst 2015 erscheinen wird, und 
überweisen wir diesen Vorstoss jetzt als Postulat! Die BDP unterstützt dies grossmehrheitlich, doch 
ein paar Mitglieder lehnen auch das Postulat ab. Die Motion hingegen findet bei uns ganz sicher 
keine Zustimmung. 
 
Hubert Klopfenstein, Biel/Bienne (FDP). Ich brauche genau 25 Sekunden. Die FDP unterstützt 
die Antwort des Regierungsrats. Es ist so, dass der Kirche langsam die Schäfchen davonlaufen. 
Dies ist kein Wunder, denn die Kirche versteht ihre Rolle immer mehr politisch und macht zum Teil 
eine linke Integrations- und Asylpolitik. Das goutieren nicht alle, und deshalb kommt es zu diesem 
Resultat. Somit muss man umstrukturieren. Doch ich denke, diese Motion bringt uns hier nicht wei-
ter. Es ist bereits einiges am Laufen. Deshalb haben wir den Eindruck, dass ein Postulat das Äus-
serste ist, dem wir zustimmen können. Wir folgen somit der Regierung. 
 
Alfred Schneiter, Thierachern (EDU). Die EDU-Fraktion vertritt die Meinung, dass man sowohl die 
Motion wie auch das Postulat ablehnen und den Bericht abwarten sollte, der im Herbst diskutiert 
wird. Diese Frage ist zu wichtig, als dass man einfach so schnell einen Teilbereich anpassen kann. 
Meine Vorredner haben viel Positives gesagt, das wir so auch unterschreiben können. Wir möchten 
jedoch noch darauf hinweisen, dass uns etwas anderes lieber wäre: Uns wäre es lieber, wenn wir 
bei den Kirchen nicht Stellen abbauen, sondern welche schaffen müssten. Dies täte unserem Staat 
gut. Wenn wir schauen, wie viele soziale Probleme wir haben, dann wäre es vielleicht manchmal 
gar nicht schlecht, sich auf beständige Werte, und aus meiner Sicht auf christliche Werte, zurückzu-
besinnen. Damit könnte vielleicht manches Problem, mit welchem wir uns hier drin herumschlagen, 
auf eine viel bessere Art und Weise gelöst werden. Von daher gesehen ist ein Stellenabbau genau 
das Falsche. Durch den Stellenabbau würden Ansprechpartner fehlen, die Zeit haben, und denen 
man, wie man auf Berndeutsch sagt, auch mal «is Gilettäschli gränne» kann. Die Sache ist nicht 
einfach. Auch wenn die Motionärin versucht hat, das Thema sehr sachlich vorzubringen, habe ich 
ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich ihren Ausspruch über das Abstauben der leeren Kirchenbän-
ke höre. Vielleicht hätte dieser lustig sein sollen. Doch es steht auch geschrieben, dass der Mensch 
ernte, was er säe. Ich hoffe, dass die Motionärin nicht das, was sie vielleicht etwas unüberlegt ge-
sagt hat, sät, sondern etwas Positives, das ihr gut tut und sie weiterbringt. Wir sind gespannt auf 
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den Herbst und auf die Diskussion, die dann stattfinden wird. Wie gesagt: Wir empfehlen Ihnen, 
Motion und Postulat abzulehnen. 
 
Alfred Bärtschi, Lützelflüh (SVP). Franziska Schöni, die Kunst der Politik besteht darin, Motionen 
zu formulieren, auch wenn eigentlich gar kein Stoff vorhanden wäre. Ich gratuliere dir, du hast es 
auch diesmal wieder geschafft. Wir haben heute 357 politische Gemeinden. Wir haben 246 evange-
lisch-reformierte, römisch-katholische oder christkatholische Kirchgemeinden. Das heisst, es gibt 
100 Kirchgemeinden weniger, als es politische Gemeinden gibt. Hinzu kommt, dass überall Bestre-
bungen in Richtung Gemeindefusionen in Gang sind, wobei häufig auch die Kirchgemeinden fusio-
nieren. Du hast Gadmen und Innertkirchen erwähnt. Ich kenne diese Beispiele auch ein wenig. Geh 
einmal dorthin und schau, wie weit die Pfarrer fahren müssen, wenn sie Hausbesuche machen wol-
len. Das ist wohl nicht ganz mit Bern vergleichbar. Ich möchte mich auf die Antwort des Regierungs-
rates abstützen. Der Regierungsrat schreibt, dass die Überprüfung via ASP in Gange ist, und dass 
dieser Bericht, zu dem wir dann Stellung nehmen können, in der Septembersession vorgelegt wird. 
Was man bis dahin noch zusätzlich prüfen will, ist mir schleierhaft. Ich möchte nicht länger reden, 
es wurde schon sehr viel gesagt, was ich nicht alles wiederholen möchte. Die SVP-Fraktion lehnt 
sowohl die Motion wie auch das Postulat ab. 
 
Adrian Wüthrich, Huttwil (SP). Die SP-JUSO-PSA-Fraktion bringt diesem Vorstoss grundsätzlich 
viel Verständnis und Sympathie entgegen. Wir wünschten uns auch, dass man bei den Einwohner-
gemeinden über eine Kleinstgrösse sprechen würde. Auch dort wäre es notwendig, gemeinsam zu 
analysieren, ob es richtig ist, im Kanton Bern so viele Gemeinden zu haben. Die Kirchgemeinden im 
Kanton Bern sind verunsichert. Das hören Sie sicher auch in Ihren Regionen. Sie sind verunsichert 
wegen unseren Sparbeschlüssen, die ich im Übrigen richtig finde. Den Bericht zu Kirche und Staat 
haben die Kirchen bereits erhalten, sie wissen, was für einen Bericht wir erhalten werden. Ich weiss 
noch nicht, ob sie zu Recht oder zu Unrecht verunsichert sind. Wenn wir die Motion jetzt überwie-
sen, würden wir diese Verunsicherung noch verstärken, und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass 
wir von der Politik her zusammen mit unseren drei Landeskirchen darüber diskutieren, wie es wei-
tergehen soll. Deshalb ist es auch richtig, dass der Regierungsrat meine ursprüngliche Idee aufge-
nommen hat und diesen Bericht herausgeben wird. Deshalb braucht es auch den Druck durch diese 
Motion nicht. Wir werden über genau dieses Thema noch diskutieren. Im Herbst wird der Bericht in 
der SAK besprochen. Dann kommt er ins Plenum. Wir werden dann die Gelegenheit haben, auch 
hier am Rednerpult über Kleinstgemeinden zu sprechen. Wahrscheinlich werden wir gar nicht gross 
darüber sprechen müssen, ob die kleinsten Kirchgemeinden fusionieren sollen oder nicht. Vielleicht 
kommen wir dazu, das System so anzupassen, dass die Finanzierung der Löhne der Pfarrerinnen 
und Pfarrer der Landeskirchen nicht mehr über den Kanton erfolgen würde, sondern indem wir den 
drei Landeskirchen mit einem Leistungsvertrag sagen, was wir möchten. Ob dies nun linke Ideen 
sind, Herr Klopfenstein, darüber kann man auch wiederum diskutieren. Wir könnten von der Politik 
her vorgeben, was die Kirchen tun sollen. In diesem Zusammenhang könnte man auch festlegen, 
dass die Kirchen selber ihre Pfarrerinnen und Pfarrer finanzieren sollen. Wenn wir diesen System-
wechsel vollziehen würden, wären die kleinsten Gemeinden wohl auch so weit, dass sie sich zu-
sammentun und gemeinsame Stellen schaffen würden. (Die Präsidentin läutet die Glocke). Dann 
hätten sie diese Garantie, die es heute gibt, auch nicht mehr. Wir möchten somit jetzt warten. Wenn 
sie hier im Rat mehrheitsfähig ist, könnte man diese Idee im Rahmen eines Systemwechsels ein-
bringen. Deshalb ist die SP-JUSO-PSA-Fraktion grossmehrheitlich für ein Postulat. Eine Motion 
würden wahrscheinlich die wenigsten unterstützen. 
 
Michael Köpfli, Bern (glp). Ich kann gerade dort anfangen, wo Adrian Wüthrich aufgehört hat, 
nämlich mit dem Sonderfall Kanton Bern. Im Kanton Bern ist es so, dass die Löhne der Pfarrerinnen 
und Pfarrer über die Steuergelder des Kantons und nicht über die Kirchensteuer finanziert werden. 
Solange dies so ist, ist es klar, dass die Bereitschaft für einen Strukturwandel bei den Kirchen viel 
geringer ist, als wenn sie sich selbst finanzieren müssten. Solange wir diesen Sonderfall haben, der 
bis jetzt auch von einer Mehrheit politisch gewünscht wurde, kann die Kirche nicht nur die Rechte, 
die sie daraus ableitet, geniessen. Sie muss auch damit leben, dass von Seiten der Politik darüber 
mitbestimmt wird, wie sie sich organisiert. Hier unterscheiden wir uns vom Sprecher der EVP: Wir 
sind der Meinung dass der Staat auch mitbestimmen darf, wie sich die Kirche organisiert und wie 
sie ihr Geld einsetzt, solange die Landeskirche so eng mit dem Staat verknüpft ist. Bei den Freikir-
chen, welche ja in der EVP auch gut verankert sind, sieht es anders aus. Hier habe ich oft eine an-
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dere Meinung, als die Freikirchen sie vertreten. Doch es würde mir völlig fern liegen, mich in die 
Organisation oder in die Inhalte einzumischen. 
Für uns ist diese Motion sowohl liberal als auch fair. Sie will nichts anderes, als gleich lange Spies-
se für alle Kirchgemeinden. Sie will nicht, dass kleine Kirchgemeinden überdurchschnittlich viele 
Pfarrstellen-Prozente pro Anzahl Gläubige bekommen. Wir wollen auch nichts vorschreiben. Es 
steht nicht geschrieben, dass man jemanden zu etwas zwingen soll. Die Kirchen würden weiterhin 
die Wahl haben, zu einer grösseren Kirchgemeinde zu fusionieren, oder in Kauf zu nehmen, dass 
sie eine geringere Anzahl Stellenprozente erhalten. Es ist den Kirchgemeinden überlassen, ob sie 
damit das Angebot einschränken, was die kirchliche Tätigkeit anbelangt, oder ob sie sich beispiels-
weise durch andere Kanäle finanzieren wie zum Beispiel durch Spenden. 
Noch etwas ist wichtig: Gerade auf dem Land erbringen die Kirchgemeinden wichtige soziale 
Dienstleistungen. Die glp hat immer signalisiert, dass sie selbstverständlich bereit wäre, Dienstleis-
tungen, die der ganzen Gesellschaft und nicht nur den Gläubigen zugute kommen, direkt über Leis-
tungsverträge abzugelten. Dafür braucht es jedoch keine kleinräumigen Strukturen und auch keine 
überdurchschnittliche Anzahl Pfarrstellen in kleinen Gemeinden. Heute fehlen die Anreize für solche 
Fusionen. Genau dies will die vorliegende Motion ändern. Aus der Antwort des Regierungsrates 
möchte ich nur einen Satz herausgreifen, der schon fast etwas zynisch klingt. Wenn der Regie-
rungsrat sagt: «Eine Mindestgrösse ist für das gedeihliche Funktionieren einer Kirchgemeinde in-
dessen nicht zwingend erforderlich», dann ist dies selbstverständlich richtig. Doch es ist nur deshalb 
richtig, weil heute die Steuerzahler des Kantons und eben nicht die Mitglieder diese Pfarrstellen 
massgeblich finanzieren. Es ist tatsächlich so: Solange sich dies nicht ändert, ist es für das Gedei-
hen einer Kleinst-Kirchgemeinde kein Problem, wenn sie immer weniger Mitglieder hat. Wir möch-
ten dies ändern. Wir bitten darum, dieser Motion zuzustimmen. Falls die Motionärin sich dazu ent-
scheidet, sie in ein Postulat umzuwandeln, was sie gerade mit einem Nicken signalisiert, werden wir 
selbstverständlich auch einem Postulat zustimmen. 
 
Christine Häsler, Burglauenen (Grüne). Die grüne Fraktion hält es mit den Kirchgemeinden wie 
mit den politischen Gemeinden. Wir finden Fusionen sinnvoll, vor allem dann, wenn eine Gemeinde 
dies auch tun will und sich mit dieser Aufgabe konstruktiv auseinandersetzt. Ein Zwang, zu fusionie-
ren, ist überall problematisch und bringt uns nicht weiter. Wir teilen die Einschätzung, dass eine 
Fusion sinnvoll sein kann. Wir teilen auch die Einschätzung der Regierung, dass man diese Forde-
rung als Postulat entgegennehmen könnte. Wir werden einem Postulat mehrheitlich zustimmen. 
Was wir hingegen nicht unterstützen, ist das Vorgehen, auf einzelnen Kirchgemeinden herumzuha-
cken. Ich bin nicht damit einverstanden, dass man eine einzelne Kirchgemeinde hervorzerrt, wie 
dies Franziska Schöni getan hat. Ich frage mich, ob diejenigen, die immer über Gadmen reden, 
schon einmal in Gadmen waren und sich überlegt haben, wie die Leute dort leben, und welche Auf-
gaben ein Pfarrer oder eine Pfarrerin dort übernimmt. Ich weiss, dass in Gadmen Leute wohnen, die 
Steuern zahlen und Aufgaben wahrnehmen und die Gesellschaft mittragen. Dazu gehört auch das 
Projekt Qualifutura, welches dazu beiträgt, dass Jugendliche, die es im Leben schwierig haben, im 
beschaulichen Gadmen auf eine geregelte Bahn gelangen können. Hören wir also damit auf, ein-
zelne Gemeinden diffamieren zu wollen, sie in Schwierigkeiten zu bringen und so zu tun, als wären 
sie Sünder. Das widerstrebt mir sehr. Doch dies war eine persönliche Aussage. Die grüne Fraktion 
wird dem Postulat grossmehrheitlich zustimmen, weil wir im Grundsatz die Forderung nach Fusio-
nen durchaus verständlich finden. Doch wir sind auch der Meinung, dass wir zuerst den Bericht ab-
warten und solide Arbeit leisten und nicht rasch etwas herbeipfuschen sollten. 
 
Jakob Etter, Treiten (BDP). Die Kirchen sind im Umbruch. Seit dem Jahr 2000 wurden 15 Prozent 
der Pfarrstellen abgebaut. Im Rahmen der ASP haben wir weitere 27 Pfarrstellen beziehungsweise 
7 Prozent der Stellen abgebaut. Wo in der Verwaltung sind in den letzten 15 Jahren mehr als 
20 Prozent der Stellen abgebaut worden? Das Gesetz wurde entsprechend angepasst. Die Verord-
nung haben wir in der Finanzkommission beraten. Die Motionärin, Franziska Schöni-Affolter, war 
auch dabei. Der Bericht zum Verhältnis von Kirche und Staat steht vor dem Abschluss und wird 
noch in diesem Jahr präsentiert. Dies wurde bereits mehrmals gesagt. Grundlagen für die Zuteilung 
von Pfarrstellen sind in genügendem Mass vorhanden. Mit dieser Motion hat die Motionärin wieder 
einmal ihr Steckenpferd gesattelt. 
Ein paar Bemerkungen zum Inhalt dieser Motion: Die Kriterien für die Zuteilung von Pfarrstellen sind 
in der Verordnung klar geregelt. Die Anzahl Kirchenmitglieder ist nicht das einzige Kriterium für die 
Zuteilung der Pfarrstellen. Dies steht auch in der neuen Verordnung. Die meisten Kirchenaustritte 
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geschehen auf dem Friedhof. Die Unabhängigkeit der Kirchgemeinden ist zu respektieren. Wenn 
die Kirchgemeinde bereit ist, einen Anteil der Pfarrstellen selber zu finanzieren, dann muss dies 
weder den Kanton, noch den Grossen Rat, noch die Motionärin stören. Die Fusion der Kirchge-
meinden hat rein gar nichts mit der Fusion der politischen Gemeinden zu tun. Die Fusion unter klei-
nen Kirchgemeinden ist nicht immer einfach. Es wäre zum Beispiel recht schwierig, wenn die Kirch-
gemeinde Gadmen mit der Kirchgemeinde Cortébert-Corgémont fusionieren möchte. Hören wir 
doch auf, unsere eigenen Kirchgemeinden zu schwächen! Paul Hinder, Schweizer Bischof in Ara-
bien, hat kürzlich in einem «Bund»-Interview Folgendes gesagt: «Das Problem ist nicht die Stärke 
des Islams, sondern die Schwäche der christlichen Kirchen.» Was nützt es uns, über ein Minarett-
Verbot abzustimmen oder Gesetze über Kopftuch- und Schleierverbote zu verfassen, wenn wir 
ständig unsere eigenen Kirchen schwächen? Hören wir auf, an dem Ast zu sägen, auf dem wir sit-
zen. Lehnen wir die Motion, und auch ein allfälliges Postulat, mit Überzeugung ab! 
 
Markus Wenger, Spiez (EVP). Ich persönlich bin seit rund 35 Jahren in der Landeskirche enga-
giert. Ich stelle fest, dass diese Landeskirchen ganz unterschiedliche Strukturen haben. So war ich 
zum Beispiel im letzten Sommer in der St-Stephan-Kirche an einem Gottesdienst. Es waren wenige 
Leute anwesend, doch die Atmosphäre war sehr familiär, und die gesamte Situation erschien mir 
gut. Ich habe auch gesehen, wie sich die Kürzung der Pfarrstellen auf die Gemeinden ausgewirkt 
hat, mit denen ich zu tun habe. Dazu gehört Blumenstein. Hier hat die Kirchgemeinde selber ent-
schieden, einen Teil des Pfarrerlohns mit anderen Mitteln zu bestreiten, damit sie ihren Pfarrer be-
halten kann. Es ist interessant, dass die Vorlage, über die wir abstimmen, weder mit unseren Finan-
zen, noch mit unseren Aufgaben etwas zu tun hat. Wir mischen uns hier in etwas ein, das nicht un-
sere Sache ist. Die Zuteilung der Pfarrstellen regelt die Landeskirche in Zusammenarbeit mit der 
Kirchendirektion. Wenn ich hier etwas von Fairness unter den Kirchgemeinden höre, oder von 
gleich langen Spiessen, dann ist dies eine Äusserung von jemandem, der keinen Bezug zu einer 
Kirchgemeinde hat und nicht sieht, worum es geht. Wir haben zwischen den Kirchen mit dem Ver-
teilschlüssel, der erstellt wurde, überhaupt kein Problem. Die Kirchgemeinde Spiez hätte 30 Prozent 
mehr Pfarrstellen zugute, doch es käme niemandem in den Sinn, auf eine solche Erhöhung zu po-
chen zulasten einer anderen Gemeinde, die sonst Mühe hätte. Ich bitte Sie, solchen Vorhaben, bei 
denen man sich in etwas einmischen will, das einem eigentlich nichts angeht, weder mit einem Pos-
tulat noch mit einer Motion zu helfen. Lehnen Sie solche Dinge grundsätzlich ab. Ich bin Ihnen dafür 
dankbar.  
 
Christoph Neuhaus, Justiz-, Gemeinden- und Kirchendirektor. Der Regierungsrat macht Ihnen 
beliebt, den Vorstoss als Postulat anzunehmen. Die Motionärin spricht von einem grundsätzlichen 
Anspruch auf Gerechtigkeit bei den Gemeinden und vergleicht Äpfel mit Birnen. Sie kommt aus der 
«Bremgarten-Herrschaft», wie sie im Mittelalter hiess. Es gab ein Bremgarten-Stadtgericht, welches 
mit Kirchlindach fusioniert hat. Bremgarten wollte 1946 mit der Stadt Bern fusionieren, was sich 
durchaus gelohnt hätte. Dieses Beispiel erwähne ich nicht wegen der Geschichte. Bremgarten um-
fasst keine zwei Quadratkilometer und zählt 4300 Einwohnerinnen und Einwohner, die Motionärin 
eingeschlossen. Die Motionärin stammt aus dem Kanton Solothurn. Die Gemeinde Gadmen-
Innertkirchen hat mit 236,6 Quadratkilometern einen Drittel der Fläche des Kantons Solothurn. Es 
ist kein Problem, diese Gemeinde immer wieder zu erwähnen. Dies erlaubt mir, mein Angebot an 
die Motionärin zu erneuern, gemeinsam nach Gadmen-Innertkirchen zu fahren. Die Kirche leistet 
einen grossen Beitrag. Zwischen den Jahren 2000 und 2020 spart sie insgesamt 20 Prozent ein, 
doch darüber werden wir später in diesem Jahr noch sprechen. 
Grossrat Michael Köpfli hat vom «Sonderfall Kanton Bern» gesprochen. Ich werde ihn gerne dar-
über informieren, dass die Kirchgemeinden nicht durch einen Gnadenakt entschädigt werden, son-
dern weil sie 1804 den Konkurs des Kantons Bern abgewendet haben. Man kann darüber streiten, 
welche Grösse etwas haben muss, und ob immer grösser auch immer besser ist. Doch dies wollen 
wir jetzt nicht tun. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und bin froh, wenn Sie die Motion ableh-
nen. 
 
Franziska Schöni-Affolter, Bremgarten (glp). Danke für die Einladung zu einem Besuch in Gad-
men. Ich danke auch dafür, dass Sie bereit sind, meine Motion als Postulat anzunehmen. Ich bin 
gewillt, diese Motion umzuwandeln, weil ich sehe, dass wir uns im Gespräch mit den Kirchen befin-
den. Wir müssen neue Lösungen suchen, und wir sind auf einem guten Weg, doch wir müssen dies 
noch mit einem Postulat unterstreichen. Ich möchte eine faire Gleichbehandlung der Kirchgemein-
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den und der politischen Gemeinden. Meine Damen und Herren, das steht so in der Verfassung! Für 
die Änderung des Gemeindegesetzes braucht es keine Verfassungsänderung, liebe Anita Herren, 
da liegst du falsch. Ich möchte einfach überall mit denselben Ellen messen. Das scheint mir nicht so 
ungeheuer anspruchsvoll zu sein. Ich möchte auch etwas für die aktiven Kirchenmitglieder tun, und 
nicht für eine Kirche, die einfach während Hunderten von Jahren dasteht. Ich möchte etwas für eine 
lebendige, fortschrittliche Kirche tun. Wenn sich Kirchen neu gruppieren oder auch unter Druck zu-
sammenschliessen, können sie gute Vorwärtsstrategien entwickeln. Sie müssen nicht mehr pro 
Jahr oder innerhalb von zwei Jahren 10 Prozent ihrer Mitglieder verlieren. Ich bitte Sie, diese Motion 
als Postulat anzunehmen. 
 
Präsidentin. Comme vous l’avez entendu, la motion a été transformée en postulat. Nous allons 
donc voter sur le postulat. Ceux qui acceptent ce postulat votent oui, ceux qui refusent votent non. 
 
 
Abstimmung (als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung als Postulat 

Ja 48 

Nein 85 

Enthalten   5 

 

 
Präsidentin. Vous avez rejeté ce postulat. 
 


